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Ergebnisüberblick 
 
Im Auftrag der Menze Wind GbR aus Ense wurde der Standort auf den Flächen der Gemeinde Ense, in der 
Gemarkung Sieveringen, in Nordrhein-Westfalen für 2 ENERCON-Anlagen vom Typ E-138 EP3 E3 mit einer 
Nabenhöhe von 110,2 m schalltechnisch untersucht. 
 
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW hat per Erlass 
am 29.11.2017 gefordert, die LAI-Hinweise mit Stand 30.06.2016 anzuwenden. Kernstück in den LAI-
Hinweisen ist die Verwendung des so genannten „Interimsverfahrens“ welches den Wegfall der Bodendämp-
fung, sowie den Wegfall der meteorologischen Dämpfung Cmet, sowie die Berücksichtigung von frequenzse-
lektiven Schalleingangsdaten vorsieht. Diese Vorgaben sind in dieser Prognose berücksichtigt worden. 
 
Bei diesem Vorhaben handelt es sich um ein Repowering-Vorhaben. Im Zuge der Genehmigung und Errich-
tung der neu geplanten Windkraftanlagen sollen die unmittelbar an den geplanten Standorten bestehenden 
Windkraftanlagen vom Typ Enercon E-70 E4 auf 99 m Nabenhöhe mit den Bezeichnungen „En042“ und 
„En043“ zurückgebaut werden.  
 
Die neu geplanten Windkraftanlagen vom Typ ENERCON E-138 EP3 E3 werden gemäß Herstellerdatenblatt 
Nr. D02438346_3.0 im Betriebsmodus NR Is frequenzselektiv zzgl. eines verringerten Aufschlags für den obe-
ren Vertrauensbereich gemäß LAI-Hinweisen von 2,1 dB(A) berücksichtigt. Diese Verringerung des oberen 
Vertrauensbereichs ergibt sich, da die neuen LAI-Hinweise die Prognoseunsicherheit von 1,5 dB(A) auf 1,0 
dB(A) gesenkt haben. 
 
Zusätzlich werden in dieser Prognose weitere Windkraftanlagen sowie diverse gewerbliche und landwirtschaft-
liche Betriebe in der Umgebung des Standortes als Vorbelastung berücksichtigt bzw. daraufhin untersucht, ob 
sie berücksichtigt werden müssen. 
 
Bei der vorliegenden Schallimmissionsprognose ist bei einer Windgeschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Höhe, 
bzw. bei 95 % der Nennleistung am maßgeblichen Immissionspunkt (Richtwert in Klammern) im Einwirkbe-
reich der neuen Anlagen: 
 

- IP 05 „Ostönnen, Höhberg 17“ (45,0 dB(A)) ein Beurteilungspegel von 46,0 dB(A) 
- IP 11a (W) Hs. „Mawicke, Lauraweg 14“ (40,0 dB(A)) ein Beurteilungspegel von 40,1 dB(A) 
- IP 22b WR Hs. GM „Westönnen, Am Börn 16“ (38 dB(A)) ein Beurteilungspegel von 37,3 dB(A) 

 
bei einer Aufpunkthöhe von 5 m zu erwarten. 
 
Die oben genannten Ergebnisse sowie auch alle anderen gelten aufgrund der Tatsache, dass gemäß TA-
Lärm, Punkt 3.2.1 Abs.3, eine bis zu 1 dB(A) Überschreitung des Richtwertes zulässig ist, dass der Windener-
gieerlass NRW ausdrücklich Rundungen zulässt und zum Teil unter Berücksichtigung der TA-Lärm 6.7 „Ge-
mengelage“, als eingehalten. 
 
Alle Angaben beziehen sich auf die Nachtstunden von 22:00 Uhr – 6:00 Uhr. 
 
Da die Tagrichtwerte 15 dB(A) höher liegen als die Nachrichtwerte, die Erhöhung des Schallleistungspegels 
der beiden geplanten E-138 EP3 E3 im Volllastbetrieb aber nur 1 dB(A) beträgt, wird auf eine separate Unter-
suchung des Tagbetriebs verzichtet. 
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Folgt man den nachfolgenden detaillierten Ausführungen, so bestehen gegen die Errichtung der geplanten  
ENERCON-Anlagen vom Typ E-138 EP3 E3 mit 110,2 m Nabenhöhe im Betriebsmodus NR Is, im Falle einer 
Beurteilung nach der TA-Lärm keine Bedenken. 
 
 
Paderborn, 24.05.2024 
 
 
reko GmbH & Co. KG        reko GmbH & Co. KG 
 
  
Reinhard Korfmacher        i.A. Martina Schöttler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitglied im Arbeitskreis Geräusche Windenergieanlagen 

 
Veröffentlichung und Vervielfältigung an Dritte ist unter Angabe des Zwecks nur mit schriftlichem Einverständnis der 

reko GmbH & Co. KG gestattet. Weitergabe an Genehmigungsbehörden sowie an die finanzierenden Banken ist zulässig. 
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Aufgabenbeschreibung 
 
Der Auftraggeber, die Menze Wind GbR aus Ense, plant auf den Flächen der Gemeinde Ense, in der Gemar-
kung Sieveringen, in Nordrhein-Westfalen, 2 ENERCON-Windenergieanlagen. 
 
Die hier geplanten Windenergieanlagen mit den Bezeichnungen „WEA 01“ und „WEA 02“ sind vom deutschen 
Hersteller ENERCON vom Typ E-138 EP3 E3 mit einem Rotordurchmesser von 138,3 Metern und einer Na-
benhöhe von 110,2 Metern. Die Nennleistung dieses Typs liegt bei 4.260 kW. 
 
Bei diesem Vorhaben handelt es sich um ein Repowering-Vorhaben. Im Zuge der Genehmigung und Errich-
tung der neu geplanten Windkraftanlagen sollen die unmittelbar an den geplanten Standorten bestehenden 
Windkraftanlagen vom Typ Enercon E-70 E4 auf 99 m Nabenhöhe mit den Bezeichnungen „En042“ und 
„En043“ zurückgebaut werden. 
 
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW hat per Erlass 
am 29.11.2017 gefordert, die LAI-Hinweise mit Stand 30.06.2016 anzuwenden. Kernstück in den LAI-
Hinweisen ist die Verwendung des so genannten „Interimsverfahrens“ welches den Wegfall der Bodendämp-
fung, sowie den Wegfall der meteorologischen Dämpfung Cmet, sowie die Berücksichtigung von frequenzse-
lektiven Schalleingangsdaten vorsieht. Diese Vorgaben sind in dieser Prognose berücksichtigt worden. 
 
Die Koordinaten der neuen Anlagen wurden dem Lageplan der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure 
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Gadziak und Dipl.-Ing. Monika Gadziak mit Datum vom 21.03.2023 entnommen. 
 
Der Standort liegt im Kreis Soest, in Nordrhein-Westfalen. 
 
Die Angaben zu den berücksichtigten Vorbelastungsanlagen haben wir dem GIS-Portal des Kreises Soest 
entnommen. Die im GIS-Portal nicht verzeichneten Schalldaten der Vorbelastungsanlagen So009 – So012, 
En061, Mo060 und Mo061 hat uns der Kreis Soest per Mail vom 23.05.2024 zur Verfügung gestellt. Bei den 
im GIS ebenfalls verzeichneten WKA Mo050 – Mo053 und Mo057 handelt es sich um Anträge auf Vorbe-
scheid, die lt. Kreis Soest nicht berücksichtigt werden müssen.  
 
In seiner Abwägungstabelle vom 29.02.2024 hinsichtlich der für die vorliegende Planung bereits vorab einge-
reichten Schallberechnungen beanstandet der Kreis Soest, dass die bestehenden Windkraftanlagen En012, 
En015, En018, En020, En021, En023, En024, En026, En029, En030, En032, En033, En034, En035 und 
En036 nur mit dem genehmigten Schallleistungspegel berücksichtigt worden sind und verlangt den Aufschlag 
eines OVB. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass in der Vergangenheit in diversen Abstimmungsgesprächen 
mit dem Kreis Soest festgelegt worden ist, dass für baurechtlich genehmigte Anlagen (bis 03/1997) auf Basis 
diverser OVG-Urteile kein OVB anzusetzen ist, siehe hierzu auch die Mail von Frau Maximiliane Schnelle vom 
28.10.2021. Diese Vorgehensweise wurde hier weiterhin berücksichtigt.  
 
Im Hinblick auf eine eventuell zu berücksichtigende gewerbliche und landwirtschaftliche Vorbelastung haben 
wir per Mail des Kreises Soest vom 03.04.2023 eine Liste mit baurechtlich sowie nach BImSchG genehmigten 
gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben erhalten, die eventuell als Vorbelastung zu berücksichtigen 
sind.  
 
Unsere eigenen Recherchen sowie weitere Informationen des Kreises Soest (gem. Mail v. 22.09.2023) haben 
ergeben, dass ein Großteil dieser Anlagen entweder nicht mehr in Betrieb ist, über keinen Nachtbetrieb verfügt 
oder, hinsichtlich der Tierhaltungsanlagen, nicht mit entsprechenden, Lärm emittierenden Lüftern bzw. Ventila-
toren ausgestattet sind.  
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Für die Betriebe, die nach unseren Recherchen als Vorbelastung zur Nachtzeit zu berücksichtigen wären, 
haben wir vorab geprüft, ob diese in der Nähe der maßgeblichen Immissionspunkte liegen. Sofern dies der 
Fall ist, haben wir jeweils anhand eines Maximalmodells einen Schallleistungspegel ermittelt, mit dem wir im 
Anschluss eine Einwirkbereichsuntersuchung durchgeführt haben, um zu prüfen, ob die entsprechenden Be-
triebe einen gemeinsamen Einwirkbereich mit den geplanten Windkraftanlagen haben.  
 
Die entsprechenden Berechnungen können den später folgenden Kapiteln „Vorbelastungsermittlung (…)“ bzw. 
„Einwirkbereich Tierhaltungsanlage (…)“ entnommen werden.  
 
Da das Interimsverfahren nur auf hochliegende Schallquellen abzielt, wurden die Schallimmissionen der land-
wirtschaftlichen Betriebe im alternativen Verfahren gem. DIN ISO 9613-2 ermittelt. Sofern diese Betriebe einen 
gemeinsamen Einwirkbereich mit den geplanten Windenergieanlagen haben, müssten in einem zweiten 
Schritt die Ergebnisse der beiden unterschiedlichen Berechnungsverfahren anhand energetischer Teilpe-
geladdition aufaddiert werden, um den Gesamtbeurteilungspegel zu erhalten. Ist dies nicht der Fall, müssen 
die landwirtschaftlichen Betriebe nicht als Vorbelastung berücksichtigt werden.  
 
In der näheren Umgebung zu den Windkraftanlagen befinden sich Wohngebäude, die auf die zu erwartende 
Belastung durch die Geräuschimmission hin untersucht werden sollen. Dabei handelt es sich im Detail um die 
fortlaufend nummerierten Immissionspunkte IP 01 bis IP 22c WR Hs., die im Lageplan festgelegt und in dem 
Kapitel Projektinhalte mit Koordinaten im UTM ETRS 89 System der Zone 32 beschrieben worden sind. 
 
Bei den Immissionspunkten, die in der Bezeichnung kein „WA“ „(W)“ oder „WR“ enthalten, handelt es sich um 
Wohnhäuser, die teilweise land- bzw. forstwirtschaftlichen Betrieben angegliedert sind und im Außenbereich 
liegen und somit zu Dorf- Kern- oder Mischgebieten nach der Bau-NVO gehören. Sie unterliegen somit dem 
nächtlichen Richtwert von 45 dB(A). 
 
Im Fall der Immissionspunkte die in ihrer Bezeichnung ein „WA“ oder „(W)“ enthalten, wurde durch Recher-
chen entsprechender Bebauungspläne bzw. des Flächennutzungsplans festgelegt, dass es sich hierbei um 
allgemeine Wohngebiete WA, bzw. Wohnbauflächen (W) gemäß FNP handelt. Der nächtliche Richtwert liegt 
hier bei 40 dB(A). 
 
Im Fall der Immissionspunkte die ein „WR“ in ihrer Bezeichnung haben, handelt es sich um reine Wohngebie-
te, welche ebenfalls durch Recherchen der entsprechenden B-Pläne eruiert wurden. Der nächtliche Richtwert 
liegt hier bei 35 dB(A). 
 
Alle Immissionspunkte die zusätzlich in ihrer Bezeichnung ein „GM“ enthalten, sind aufgrund ihres direkten 
Angrenzens an den Außenbereich als Gemengelage gemäß TA-Lärm 6.7 eingestuft. Das bedeutet, dass zwi-
schen den aneinandergrenzenden Gebietscharakteristika interpoliert wurde.  
 
Eine detaillierte Beschreibung zur Festlegung der Immissionspunkte auf der Basis von Bebauungs- und Flä-
chennutzungsplänen und zur Einstufung gem. TA-Lärm 6.7 „Gemengelage“ kann dem Kapitel „Berechnungs-
voraussetzungen“ entnommen werden.  
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist eine Schallimmissionsprognose für Emissionen aus dem Betrieb 
von Windenergieanlagen nach der Richtlinie DIN ISO 9613-2 erforderlich. 
 
Die Beurteilung der Immissionswerte erfolgt nach der Technischen Anleitung Lärm (TA-Lärm Fassung v. 
26.08.98, in Kraft getreten am 01.11.99).
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Projektinhalte 
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Eingangsparameter 
 
Für jeden Immissionspunkt wurde der Schalldruckpegel bei einer Aufpunkthöhe von 5 Metern ermittelt. Dies 
entspricht in der Regel der Höhe der ersten Etage. Kann hier bereits der erforderliche Richtwert eingehalten 
werden, so reduziert sich der Wert bei einer geringeren Aufpunkthöhe z.B. im Erdgeschoss. 
 
Nachfolgend sind die Schalldaten nur der neuen Windkraftanlage aufgeführt. 
 
     LW, 6 m/sec  LW, 8  m/sec  LW, max  

            

     inkl. KT u. KI  inkl. KT u. KI  inkl. KT u. KI 
 
ENERCON E-138 EP3 E3   105,0 dB(A) 
Betriebsmodus NR Is 
Herstellerdatenblatt Nr.  
D02438346_3.0 
 
In der Ausgabe der „Technischen Richtlinien zur Bestimmung des Schallleistungspegels TR 1 (01.03.2021, 
Revision 19)“ (Herausgeber: Fördergesellschaft Windenergie e.V.) wird gefordert, dass die A-bewerteten 
Schallleistungspegel je Wind BIN auf Nabenhöhe angegeben werden. Des Weiteren sind zu jedem Wind BIN 
die entsprechenden Spektren anzugeben. Aus diesen Daten soll dann das lauteste Spektrum, welches am 
Immissionsaufpunkt die höchsten Immissionen verursacht für die Schallausbreitung verwendet werden. 
 
Da die Herstellerangaben diese Informationen nicht enthalten, werden die dort angegebenen A-bewerteten 
Schallleistungspegel und die zugehörigen Spektren, den Vorgaben aus der TR 1 Rev. 19 gleichgesetzt. 
 
Die neu geplanten ENERCON E-138 EP3 E3 auf 110,2 m Nabenhöhe werden gemäß Herstellerdatenblatt  
Nr. D02438346_3.0 im Betriebsmodus NR Is mit dem Maximalwert von 105,0 dB(A), zuzüglich eines Zu-
schlags für den oberen Vertrauensbereich von 2,1 dB(A), gemäß dem geringeren Wert für die Prognoseunsi-
cherheit des Interimsverfahrens, mit 107,1 dB(A) frequenzselektiv berücksichtigt.  
 
Der hervorgehobene Schallleistungspegel auf dieser Seite findet in dieser Prognose Berücksichtigung. 
 
Die verwendeten Oktavbanddaten der Vorbelastungsanlagen können dem Anhang „Annahmen für die Schall-
berechnung“ entnommen werden.  
 
Zur Berücksichtigung der enthaltenen Sicherheiten in dieser Untersuchung verweisen wir an dieser Stelle auf 
das Kapitel „Qualität der Prognose“. 
 
Die für die Berechnungen verwendeten Oktavbanddaten der neu geplanten Windkraftanlagen entnehmen Sie 
bitte der Grafik auf der nachfolgenden Seite.  
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Oktavspektrum ENERCON E-138 EP3 E3, NR Is, zzgl. 2,1 dB(A) OVB 

 
Das vorangegangen dargestellte Spektrum entspricht dem des Herstellers, welches wir im Anhang dargestellt 
haben, zuzüglich des oberen Vertrauensbereichs von 2,1 dB(A) pro Oktav.  
 
Hinsichtlich der Tonhaltigkeit der geplanten Anlage finden Sie nachfolgend einen Auszug aus dem Herstel-
lerdokument Nr. D0918053-0 der Enercon GmbH „Beiblatt zu den Schall- und Leistungsdatenblättern“:  
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Berechnungsvoraussetzungen 
 
Gemäß TA Lärm vom 26.08.98 (in Kraft getreten 01.11.98) sind für genehmigungspflichtige Anlagen nach 
dem BImSchG Schallausbreitungsberechnungen gemäß DIN ISO 9613-2 durchzuführen, um eine Prognose 
über die Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach Nr.6.1 der TA Lärm abgeben zu können. 
 
Am 16.11.2017 hat die Umweltministerkonferenz die neuen LAI-Hinweise mit Stand 30.06.2016 zur Kenntnis 
genommen. Am 29.11.2017 hat das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen die Genehmigungsbehörden gebeten, die Hinweise als Erkenntnisquelle 
anzuwenden. 
 
Diese Berechnungsvorschrift wurde in der vorliegenden Untersuchung für alle Windenergieanlagen ange-
wandt. Dabei wurden folgende Parameter für die Dämpfungsberechnung angesetzt: 
 
Bei schalltechnischen Vermessungen von Windenergieanlagen durch § 26 / 28 BImSchG akkreditierte Mess-
institute werden der A-bewertete Schallleistungspegel und auch die oktavbandbezogenen, also die frequenz-
selektiven Werte, ermittelt. In dieser Prognose werden für alle Windenergieanlagen die frequenzselektiven 
Werte zu Grunde gelegt. 
 
Die Dämpfung auf Grund von Luftabsorption (Aatm) wird frequenzabhängig anhand nachfolgender Tabelle 
gemäß DIN ISO 9613-2 für Temperaturen von 10°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 70% bestimmt.  
 

 
 
Für die Berechnung der Bodendämpfung wird, gemäß LAI-Hinweisen Stand 30.06.2016, bzw. bezüglich des 
Interimsverfahrens, die Bodendämpfung Agr mit -3dB angesetzt. Dadurch ergibt sich eine Verdoppelung durch 
die Annahme, dass der Boden den Schall komplett reflektiert. 
 
Hierbei ist 
hs: Nabenhöhe der Windenergieanlage 
hr: Höhe des Aufpunktes (5 m) 
 
Dämpfung durch Abschirmung bzw. weitere verschiedene Ursachen (Bewuchs, Bebauung etc.) bleibt unbe-
rücksichtigt. 
 
Der meteorologische Korrekturfaktor Cmet wurde in der Berechnung nach dem Interimsverfahren nicht berück-
sichtigt.  
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Der Cmet wird lt. DIN ISO 9613-2 wie folgt bestimmt: 
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hs die Höhe der Quelle, in Metern 
hr die Höhe des Aufpunktes, in Metern 
dp der Abstand zwischen Quelle und Aufpunkt, projiziert auf die horizontale Bodenebene, in Metern 
C0 ein Standortfaktor, in Dezibel, der von den örtlichen Wetterstatistiken für Windgeschwindigkeit 

und –Richtung sowie Temperaturgradienten abhängt 
 
C0 wurde in der Berechnung der Windkraftanlagen mit 0,0 dB angesetzt, in der Berechnung der landwirt-
schaftlichen Betriebe, die nach dem alternativen Verfahren durchgeführt worden sind, mit 2,0 dB. 
 
Die Lage der Immissionspunkte wurde anhand einer digitalen topographischen Karte, der digitalen ABK sowie 
der EMD Open Street Map festgelegt. Die Orographie des Geländes wurde in Form eines digitalen Höhenmo-
dells auf Basis der 1:50.000er topographischen Karte berücksichtigt. 
 
Die Immissionspunkte in dieser Untersuchung sind z. T. als Flächen angelegt worden. Das gilt für einzelne 
Häuser als IP, als auch für Wohngebiete. Dadurch kann die Ausbreitungsberechnung immer den lautesten 
Wert innerhalb der Fläche ermitteln, auch wenn z. B. die Zusatzbelastung und die Vorbelastung von unter-
schiedlichen Seiten auf die Immissionspunkte einwirken. Dadurch ist aber auch bedingt, dass es durchaus 
vorkommen kann, dass für die jeweilige Berechnung für ein und denselben Immissionspunkt unterschiedliche 
Koordinaten ausgewiesen werden. In der Projektdateninhaltsseite ist jeweils der Mittelpunkt der entsprechen-
den Fläche ausgewiesen. Nachfolgend ein Beispiel, wie auf der Grundlage von Bebauungsplänen die Immis-
sionspunkte festgelegt wurden: 
 

 
Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 4 der Stadt Werl, Ortsteil Westönnen (WR) 
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Ausschnitt aus der digitalen topographischen Karte mit aufgenommenem Immissionspunkt IP 22 WR Fl. (Grenze Wohnbaufläche gem. B-Plan),  
IP 22a WR Hs. GM, IP 22b WR Hs. GM und IP 22c WR Hs. (Häuser innerhalb der Wohnbauflläche) 

 
In dem oben dargestellten Kartenausschnitt ist die Außenkante der ausgewiesenen Wohnbaufläche als  
„IP 22 WR Fl“. dargestellt. Dabei handelt es sich um die Außengrenze der Wohnbaufläche gemäß B-Plan  
Nr. 4 der Stadt Werl, Ortsteil Westönnen. Da der „IP 22 WR Fl.“ kein Wohnhaus darstellt, wird dieser IP im 
weiteren Verlauf, wie auch alle sonstigen IPs mit der Zusatzbezeichnung „Fl.“, die die Außengrenzen von 
Wohnbauflächen darstellen, in den nachfolgenden Berechnungen nicht bewertet.  
 
Die angenommenen relevanten Immissionspunkte sind immer die ersten bzw. nächstgelegenen Häuser zu 
den neuen Anlagen innerhalb der Fläche. Aufgrund des direkten Angrenzens dieser Wohnbaufläche „WR“ an 
den Außenbereich haben wir die Wohnhäuser innerhalb der Fläche gemäß TA-Lärm 6.7 als Gemengelage 
eingestuft, wie nachfolgend beschrieben: 
 
Die TA-Lärm 6.7 besagt, dass es beim Aufeinandertreffen verschiedener Gebietstypen angemessen sein 
kann, Zwischenwerte zu bilden. Der NRW-Windenergieerlass führt dazu aus: „Grenzt etwa ein reines Wohn-
gebiet an den Außenbereich, können im Randbereich einer solchen Wohnnutzung Geräusche mit einem Beur-
teilungspegel von 40 dB(A) zumutbar sein (OVG NRW, Urteil vom 04.11.1999 – 7 B 1339 / 99).“  
 
Die Rechtsprechung hat dazu konkrete Zahlenwerte benannt, wie unten eingefügtem Auszug aus dem Wind-
energiehandbuch von Monika Agatz entnommen werden kann: „Für unmittelbar an den Außenbereich angren-
zende Wohnhäuser in einem reinen Wohngebiet gilt daher nur der Schutzanspruch eines allgemeinen Wohn-
gebiets; entsprechend kann für Wohnhäuser eines allgemeinen Wohngebiets ein Mittelwert von bis zu  
42,5 dB(A) angemessen sein“.  
 
Der auf obigem Kartenausschnitt in dunkelrot dargestellte IP 22a WR Hs. GM „Westönnen, Auf´m Hackenfeld 
25“ ist das nächstgelegene Wohnhaus zu den geplanten Anlagen und befindet sich in der 1. Reihe des reinen 
Wohngebietes, angrenzend zum Außenbereich. Diesen Immissionspunkt haben wir mit dem Gemengelage-
richtwert von 40,0 dB(A) eingestuft (Zwischenwert zwischen 45 dB(A) für den Außenbereich und 35 dB(A) für 
das reine Wohngebiet). 
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Für den in der 2. Reihe liegenden IP 22b WR Hs. GM „Westönnen, Am Börn 16“ haben wir einen Richtwert 
von 38 dB(A) angesetzt. Dies basiert auf den Urteilen des OVG Münster „8 A / 2016/11“ und „8 B / 736/17“, 
das eine Erhöhung des Richtwertes um 3 dB(A) für die hinter der 1. Reihe liegenden Häuser eines reinen 
Wohngebiets für angemessen hält. Siehe dazu auch den Auszug aus dem Windenergie-Handbuch von Moni-
ka Agatz auf der nachfolgenden Seite. 
 
Der in der 3. Reihe liegende IP 22c WR Hs. „Westönnen, Am Börn 30“ wurde dann mit dem tatsächlichen 
Richtwert von 35 dB(A) berücksichtigt.  
 
Die beschriebene Vorgehensweise haben wir bei allen Immissionspunkten angewandt, die das Kürzel „WR 
Hs. GM“ in der IP-Bezeichnung tragen und die so groß sind, dass eine Abstufung bis in die 3. Reihe hinein 
möglich ist. Bei reinen Wohngebieten, die an allgemeine Wohngebiete oder Wohnbauflächen gemäß FNP 
angrenzen, haben wir den Immissionspunkt in der 1. Reihe jeweils bereits mit 38,0 dB(A) angesetzt.  
 
Nachfolgend ein Auszug aus dem NRW-Windenergieerlass vom 08.05.2018, der den Sachverhalt der Ge-
mengelage unter Punkt 5.2.1.1 „Lärm“ aufgreift:  
 

 
 
Auch das Windenergie-Handbuch von Monika Agatz greift diesen Sachverhalt in seiner 19. Auflage aus  
März 2023 ausführlich auf, siehe dazu die Auszüge aus den Seiten 172 und 173 auf der folgenden Seite: 
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Immissionsrichtwerte gemäß TA-Lärm 
 
Die Beurteilung der nach den Berechnungsvorschriften der Richtlinie DIN ISO 9613-2 errechneten Schallpe-
geln an den Immissionspunkten, erfolgt nach den Immissionsrichtwerten, die in der TA-Lärm festgelegt sind. 
 
In der TA-Lärm (Abschnitt 6.1, Immissionsrichtwerte) heißt es: 
 
„Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden 
 
 
a) in Industriegebieten      70 dB(A) 
 
b) in Gewerbegebieten    tags  65 dB(A) 
       nachts  50 dB(A) 
 
c) in urbanen Gebieten    tags  63 dB(A) 
       nachts  48 dB(A) 
 
c) in Kerngebieten, Dorfgebieten   tags  60 dB(A) 
 und Mischgebieten    nachts  45 dB(A) 
 
d) in allgemeinen Wohngebieten   tags  55 dB(A) 
 und Kleinsiedlungen    nachts  40 dB(A) 
 
e) in reinen Wohngebieten    tags  50 dB(A) 
       nachts  35 dB(A) 
 
f) in Kurgebieten, für Krankenhäuser  tags  45 dB(A) 
 und Pflegeanstalten    nachts  35 dB(A) 
 
 
...........“. 
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Schalldruckpegel und Wirkung 
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Zusatzbelastung/Einwirkbereich  

 



  

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      24 von 76 
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Der Einwirkbereich einer Anlage definiert sich gemäß TA-Lärm 2.2 wie folgt; 
 
2.2 Einwirkungsbereich einer Anlage 
 
Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Flächen, in denen die von der Anlage ausgehenden Geräusche 
 

a) einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem für diese Fläche maß-
gebenden Immissionsrichtwert liegt, oder 

b) …………….. 
 
Gemäß der TA-Lärm Normenzitate in der inhaltlichen Zusammenfassung der „Ergebnisniederschrift TA 
Lärm“ des MURL NRW über die Dienstbesprechung am 09.02.1999 sind außerhalb des Einwirkungsbe-
reichs keine Prüfungen erforderlich. 
 
Dementsprechend sind nachfolgend die Einwirkbereiche für Dorf- Kern- und Mischgebiete mit 35 dB(A) in 
Grün dargestellt, die Einwirkbereiche für allgemeine Wohngebiete mit 30 dB(A) in Rot und die Einwirkbe-
reiche für reine Wohngebiete mit 25 dB(A) in Türkis.  
 
Liegen Immissionspunkte gemäß Dorf- Kern- und Mischgebiet außerhalb der grünen, Immissionspunkte 
gemäß allgemeinem Wohngebiet außerhalb der roten und Immissionspunkte gemäß reinem Wohngebiet 
außerhalb der türkisfarbenen ISO-Linie, brauchen diese nicht berücksichtigt werden. 
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Karte mit ISO Linien Zusatzbelastung/Einwirkbereich  
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Gemäß vorangegangener Einwirkbereichsuntersuchung befinden sich nachfolgend aufgeführte Immissions-
punkte im Einwirkbereich der neu geplanten Windenergieanlagen ENERCON E-138 EP3 E3 mit 110,2 m Na-
benhöhe.  
 
Hierbei handelt es sich um Aufpunkte, an denen die neue hier untersuchte Anlage jeweils einen höheren 
Pegel verursacht als 10 dB(A) unter Richtwert, also einen Pegel über 35 dB(A) für Dorf- Kern- & Mischgebiete, 
über 30 dB(A) für allgemeine Wohngebiete bzw. über 25 dB(A) für reine Wohngebiete. 
 
Gemäß o. g. Voraussetzungen befinden sich folgende Immissionspunkte im Einwirkbereich der beiden neu 
geplanten Windenergieanlagen:  
 
IP 01 – IP 06, IP 08 – IP 11a (W) Hs., IP 14 WA Fl. – IP 15a WA Hs., IP 19 MD Fl., IP 19a MD Hs. und  
IP 21 WA Fl. – IP 22b WR Hs. GM.  
 
In den nachfolgenden Untersuchungen der Vor- und der Gesamtbelastung werden nur die vorgenannten Im-
missionspunkte berücksichtigt.  
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Vorbelastungsermittlung landwirtschaftliche Betriebe 
 
Wie im Kapitel „Aufgabenbeschreibung“ bereits beschrieben worden ist, haben wir vom Kreis Soest zwei Lis-
ten erhalten, in der die nach Baurecht und nach BImSchG genehmigten landwirtschaftlichen und gewerblichen 
Betriebe in der weiteren Umgebung der geplanten Standorte aufgelistet sind. Diese Betriebe haben wir da-
raufhin geprüft, ob Sie in dieser Schallimmissionsprognose als schalltechnische Vorbelastung berücksichtigt 
werden müssen.  
 
Hinsichtlich der in der Liste aufgeführten gewerblichen Betriebe, die nach BImSchG genehmigt worden sind, 
hat uns der Kreis Soest per Mail vom 22.09.2023 im späteren Verlauf mitgeteilt, dass von diesen Betrieben 
lediglich der Rohstoffhandel „Im Scheuning 40, Ampen“ über einen genehmigten Nachtbetrieb verfügt. Da 
dieser Betrieb ca. 2,5 Kilometer vom nächstgelegenen Immissionspunkt entfernt liegt und zudem nur 2 LKW-
Fahrten pro Nacht genehmigt hat, haben wir diesen Betrieb nicht als Vorbelastung berücksichtigt.  
 
Die nach BImSchG genehmigten landwirtschaftlichen Betriebe aus o. g. Liste haben wir ebenfalls vorab da-
raufhin untersucht, ob sie sich in der Nähe eines oder mehrerer der hier untersuchten, maßgeblichen Immissi-
onspunkte befinden. Da dies für keinen dieser Betriebe zutrifft, haben wir diese ebenfalls nicht als Vorbelas-
tung berücksichtigt.  
 
Die nach Baurecht genehmigten landwirtschaftlichen Betriebe aus o. g. Liste haben wir ebenfalls daraufhin 
geprüft, ob sie sich in der näheren Umgebung eines oder mehrerer Immissionspunkte befinden. Sofern dies 
der Fall war, haben wir zusätzlich geprüft, ob der jeweilige Betrieb über Stallanlagen verfügt, die mit Abluftven-
tilatoren ausgerüstet ist, die entsprechend Lärm emittieren und somit eventuell als schalltechnische Vorbelas-
tung zur berücksichtigen sind.  
 
Für alle landwirtschaftlichen Betriebe, auf die diese Voraussetzungen zutreffen, haben wir eigene Vorbelas-
tungsermittlungen anhand eines Maximalmodells durchgeführt, da dem Kreis Soest keine Schalldaten zu den 
einzelnen Anlagen vorlagen. Dafür haben wir anhand von Luftbildern auf jeden Ventilator des jeweiligen Stall-
gebäudes eine Schallquelle gesetzt und diese Schallquellen so eingestuft, dass am nächstgelegenen Wohn-
haus (zumeist die Hofstelle selbst) der Immissionsrichtwert von 45 dB(A) eingehalten wird. Lediglich für den 
Betrieb „An der Lanner 17, Ense-Sieveringen“ haben wir für jeden Ventilator einen Durchschnittspegel ange-
setzt, da sich hier kein Wohnhaus in unmittelbarer Nähe befindet.  
 
Mit den so ermittelten Schallleistungspegeln haben wir im Nachgang für jeden dieser Betriebe eine Einwirkbe-
reichsuntersuchung für die nächstgelegenen Immissionspunkte durchgeführt, um zu prüfen, ob ein gemein-
samer Einwirkbereich mit den geplanten Windkraftanlagen besteht.  
 
Da das Interimsverfahren nur auf hochliegende Schallquellen abzielt, wurden sowohl die Maximalmodelle als 
auch die Einwirkbereichsuntersuchungen der landwirtschaftlichen Betriebe nach dem alternativen Verfahren 
gem. DIN ISO 9613-2 durchgeführt. 
 
Untersucht haben wir auf den nachfolgenden Seiten die hier aufgeführten landwirtschaftlichen Betriebe: 
 
Hähnchenmastanlage „An der Lanner 17, Ense-Sieveringen“ 
Tierhaltungsanlage „Sieveringer Kirchweg 11, Soest-Ostönnen“ 
Tierhaltungsanlage „Bilmer Straße 1, Ense-Volbringen“ 
Tierhaltungsanlage „Gährenweg 12, Soest-Ostönnen“ 
Tierhaltungsanlage „Soester Str. 2, Ense-Sieveringen“  
 
Die jeweilige Bewertung folgt im Anschluss. 
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Einwirkbereich Hähnchenmastanlage „An der Lanner 17, Sieveringen“ 
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reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      31 von 76 

 
Vorbelastungsermittlung Tierhaltungsanlage „Sieveringer Kirchweg 11, Soest-Ostönnen“ 
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Einwirkbereich Tierhaltungsanlage „Sieveringer Kirchweg 11, Soest-Ostönnen“ 
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Vorbelastungsermittlung Tierhaltungsanlage „Bilmer Str. 1, Ense-Volbringen“ 
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Einwirkbereich Tierhaltungsanlage „Bilmer Str. 1, Ense-Volbringen“ 
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Vorbelastungsermittlung Tierhaltungsanlage „Gährenweg 12, Soest-Ostönnen“ 
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Einwirkbereich Tierhaltungsanlage „Gährenweg 12, Soest-Ostönnen“ 

 



  

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      39 von 76 

 
 

 



  

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      40 von 76 

 
Vorbelastungsermittlung Tierhaltungsanlage „Soester Str 2, Ense-Sieveringen“ 
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Einwirkbereich Tierhaltungsanlage „Soester Str 2, Ense-Sieveringen“ 
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Vorbelastung landwirtschaftliche Betriebe – Bewertung  
 
Wie den vorangegangenen Einwirkbereichsberechnungen für die landwirtschaftlichen Betriebe entnommen 
werden kann, befindet sich keiner der hier untersuchten Immissionspunkte im Einwirkbereich der folgenden 
Betriebe. Dabei wurden die mit dem Zusatz „Fl.“ gekennzeichneten Immissionspunkte, die die Außengrenzen 
von Wohnbauflächen darstellen, nicht bewertet.  
 
Hähnchenmastanlage „An der Lanner 17, Ense-Sieveringen“ 
Tierhaltungsanlage „Sieveringer Kirchweg 11, Soest-Ostönnen“ 
Tierhaltungsanlage „Bilmer Straße 1, Ense-Volbringen“ 
Tierhaltungsanlage „Gährenweg 12, Soest-Ostönnen“ 
 
Lediglich der Betrieb „Soester Str. 2, Ense-Sieveringen“ umfasst mit seinem Einwirkbereich den Immissions-
punkt IP 01, da sich dieser direkt am Betrieb befindet und zugleich für die Vorbelastungsermittlung/Erstellung 
des Maximalmodells verwendet worden ist. Dementsprechend ist der Immissionsrichtwert von 45 dB(A) am  
IP 01 bereits ausgeschöpft.  
 
Da der Eigentümer/Bewohner des IP 01 allerdings gleichzeitig der Betreiber des landwirtschaftlichen Betriebes 
ist, handelt es sich hier um eine Eigenbeschallung und die Stallanlage muss somit nicht als Vorbelastung be-
wertet werden.  
 
Dazu führen die LAI-Hinweise zur Auslegung der TA-Lärm vom 24.02.2023 zu Punkt 2.4 „Vor-, Zusatz- u. 
Gesamtbelastung; Fremdgeräusche“ wie folgt aus: 
 

„Zurechenbarkeit der Geräuschimmissionen einer Anlage (Anlage B) zur Vorbelastung, wenn ein 
maßgeblicher Immissionsort innerhalb der Anlage selbst liegt (Erläuterung: Anlage A soll beurteilt wer-
den. Ein maßgeblicher Immissionsort hierfür liegt innerhalb der Anlage B). 

 
Die Geräusche der Anlage, in der der maßgebliche Immissionsort liegt (Anlage B), sind nicht zur 
Vorbelastung hinzuzurechnen.“ 

 
Auch Monika Agatz greift diesen Sachverhalt in ihrem Windenergiehandbuch, in seiner 19. Ausgabe aus März 
2023, auf und verweist auf ein Urteil des OVG Lüneburg: 
 

 
Auszug Windenergiehandbuch Monika Agatz, Seite 510  

 
Dementsprechend haben wir die Tierhaltungsanlage „Soester Str. 2, Ense-Sieveringen“ nicht als schalltechni-
sche Vorbelastung für den IP 01 (gleiche Adresse) berücksichtigt.  
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich keiner der Immissionspunkte, die sich im Einwirkbe-
reich der neu geplanten Windkraftanlagen befinden, gleichzeitig im Einwirkbereich eines der landwirtschaftli-
chen Betriebe befindet. Somit müssen die landwirtschaftlichen Betriebe nicht als Vorbelastung berücksichtigt 
werden.  
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Vorbelastung WKA im Einwirkbereich der Neuen  
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Gesamtbelastung WKA im Einwirkbereich der Neuen  
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Karte ISO Linien Schallausbreitung WKA (nicht maßstabsgetreu) 



 

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      54 von 76 

 
Qualität der Prognose  
 
Die Definition des oberen Vertrauensbereiches bezieht sich unter anderem auch auf den Beitrag „Zum Nach-
weis der Einhaltung der Immissionswerte mittels Prognose“ vom 08.02.2001 des Landesumweltamtes NRW.  
 
Hierbei wird davon ausgegangen, dass bei einer Pegeldifferenz von 2,5 dB(A) für nicht dreifach vermessene 
Anlagen, der ermittelte Beurteilungspegel mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 10% unterhalb des Richtwer-
tes liegen wird. 
 
Gemäß dem oben zitierten Artikel und den Festsetzungen in den neuen LAI-Hinweisen mit Stand 30.02.2016, 
wird der obere Vertrauensbereich wie folgt bestimmt: 
 
Man ermittelt zunächst die Standardabweichung der gesamten Prognose mit der Formel: 
 
 2

Pr
22

ognPRges    

 
In der Formel werden folgende Parameter bestimmt.  
 
Einmal ist R die Vergleichsstandardabweichung, die in der Richtlinie ISO 3740 und ISO 3747 beschrieben 
wird. „Diese Vergleichsstandardabweichung ist die Standardabweichung der Messergebnisse, die bei Einhal-
tung der im Messverfahren festgelegten Messbedingungen bei Wiederholungsmessungen an derselben Ma-
schine bei exakt gleichen Betriebsbedingungen, jedoch bei Messungen in verschiedenen Labors und durch 
verschiedene Personen auftreten kann.“ Sie wird in verschiedene Genauigkeitsklassen eingeteilt und hier in 
Anlehnung an die LAI-Hinweise mit 0,5 dB(A) angesetzt. 
 
Des Weiteren gibt es in der Formel das  P.  P ist die Produktionsstandardabweichung und kennzeichnet die 
Streuung der Messwerte, die bei Wiederholungsmessungen an Maschinen gleicher Bauart und gleicher Serie 
aufgrund der innerhalb der Serie zulässigen Fertigungstoleranzen auftritt. Lt. LAI-Hinweisen soll für einfach 
vermessene Anlagen ein Ersatzwert von 1,2 dB(A) gewählt werden. 
 
Gemäß der LAI-Hinweise Stand 30.06.2016 heißt es zusätzlich; 
„Liegt eine Mehrfachvermessung des Anlagentyps in einer anderen als der beantragten Betriebsweise vor, 
kann die durch die Mehrfachvermessung dokumentierte Serienstreuung auch auf die beantragte Betriebswei-
se übertragen werden.“ 
Das bedeutet, dass z. B. für schallreduzierte Betriebsweisen für die nur eine Einfachvermessung oder eine 
Herstellerangabe vorliegt, auch der geringere obere Vertrauensbereich der z. B. aus einer 3fach Vermessung 
des Volllastbetriebs stammt, verwendet werden darf. 
 
Das  Progn kennzeichnet die Standardabweichung des Prognoseverfahrens. Sie wird unter anderem in der  
DIN ISO 9613-2 angegeben. Auf Grund des vermeintlich besseren Prognosemodells des Interimsverfahrens 
wurde in den LAI-Hinweisen mit Stand 30.06.2016 die Unsicherheit des Prognosemodells von 1,5 auf 1,0 
dB(A) verringert 
 

 
Auszug LAI-Hinweise Stand 30.06.2016 
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Werden nun alle drei Werte ermittelt, so kann daraus nach obiger Formel die Standardabweichung der gesam-
ten Prognose ermittelt werden. Mit diesem ermittelten Wert und der Standardnormalvariable z, bei einer Irr-
tumswahrscheinlichkeit von 10% beträgt z = 1,28, kann der obere Vertrauensbereich aus 
 

gesOVL  28,1  

 
berechnet werden. 
 
Der Immissionsrichtwert ist mit der gewählten Irrtumswahrscheinlichkeit von 10% in diesem Fall eingehalten, 
wenn der prognostizierte Wert, incl. des Aufschlags auf den Schallleistungspegel von 1,28 * 1,64 dB ≈ 2,1 dB, 
für einfach vermessene Anlagen, bzw. Herstellerangaben (je nach Dokumentation enthaltener Sicherheiten) 
den Richtwert nicht übersteigt. 
 
Der obere Vertrauensbereich für mehrfach vermessene Anlagen liegt gemäß LAI-Hinweisen Stand 30.06.2016 
deutlich unterhalb des vorangegangen berechneten Wertes von 2,1 dB(A). Dieser obere Vertrauensbereich 
kann bei mehrfach vermessenen Anlagen teilweise bis auf ca. 1,4 dB(A) sinken. 
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Reflexionen & Abschirmung 
 
Gemäß „Hinweisen zur Prüfung von Geräuschprognosen für Windenergieanlagen“ Stand 26.09.2012 wird im 
Kapitel V. Abschirmung und Reflexion unter V.1 ausgeführt: 
 
„Derartige Schallreflexionen können theoretisch Pegelerhöhungen von bis zu 3 dB verursachen, in der Praxis 
sind Werte oberhalb von 2 dB nicht zu erwarten. Daher ist in der Prognose anzugeben, ob derartige Schallre-
flexionen auftreten werden“. 
 

 
Auszug aus o.g.Dokument 

 

 
Grafik erweitert um den Aspekt der Abschirmung 

 
Wir betrachten im Nachgang nur die Immissionspunkte im Einwirkbereich der neuen Anlagen, die durch einen 
Aufschlag von 2 dB(A) für evtl. mögliche Reflexionen eine geänderte Beurteilung erfahren würden und prüfen 
dort im Einzelnen, ob mit Reflexionen zu rechnen ist. 
 
Im Detail bedeutet das, da alle Richtwerte in der Berechnung „Gesamtbelastung im Einwirkbereich der Neuen“ 
eingehalten sind, dass nur diejenigen Immissionspunkte detaillierter betrachtet werden, die nach „Rückwärts-
rechnung“, d. h. unter Berücksichtigung nur derjenigen Anlagen, die an diesen Immissionspunkten im erweiter-
ten Einwirkbereich liegen, zzgl. eines 2 dB(A)-Aufschlags eine Richtwertüberschreitung erfahren würden.  
 
Die obere Grenze dieses Richtwertes wird mit 46,49 dB(A) für Dorf-, Kern- und Mischgebiete, 41,49 dB(A) für 
allgemeine Wohngebiete und 36,49 dB(A) für reine Wohngebiete angenommen, da gemäß TA-Lärm 3.2.1 
Abs. 3 eine Richtwertüberschreitung von 1 dB(A) auf Grund der Vorbelastung unter gewissen Voraussetzun-
gen zulässig ist und der NRW-Windenergieerlass ausdrücklich Rundungen aufgrund der nicht vorhandenen 
Genauigkeit bei der Schallausbreitung in Freien zulässt.  
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An den Immissionspunkten, an denen Gemengelage gemäß TA-Lärm 6.7 angesetzt worden ist, gelten die 
entsprechenden Gemengelagewerte als Richtwerte.  
 
In der nachfolgenden Tabelle haben wir alle Immissionspunkte aufgeführt, die zzgl. eines 2-dB(A)-Zuschlags 
für Reflexionen auf den Gesamtbeurteilungspegel eine Richtwertüberschreitung erfahren würden. Diese Im-
missionspunkte haben wir im Anschluss unter dem Aspekt des erweiterten Einwirkbereichskriteriums betrach-
tet. Das heißt, es wurden nur Schallquellen berücksichtigt, die für sich alleine betrachtet am jeweiligen immis-
sionspunkt weniger als 15 dB(A) unter Richtwert liegen (die entsprechenden Berechnungen können bei Bedarf 
nachgereicht werden). Die daraus resultierenden Gesamtbeurteilungspegel wurden dann daraufhin geprüft, ob 
Sie zzgl. eines 2-dB(A)-Zuschlags für Reflexionen eine Richtwertüberschreitung erfahren würden. 
 

IP-Nr. Richtwert WKA im erw. Einwirkbereich
Beurteilungs-

pegel

Beurteilungspegel
zzgl. 2 dB(A) 

für Reflexionen

Reflexions-
betrachtu
ng nötig?

IP 01 45 WEA 01, WEA 02 44,7 46,7 ja

IP 02 45 WEA 01, WEA 02 44,6 46,6 ja

IP 04 45 We019, We020, WEA 01, WEA 02 44,3 46,3 nein

IP 05 45 We019, We020, WEA 01, WEA 02 45,8 47,8 ja

IP 06 45 We019, We020, WEA 01, WEA 02 45,5 47,5 ja

IP 10a WA Hs. 40 We019, We020, WEA 01, WEA 02 38,1 40,1 nein

IP 11a (W) Hs. 40 We019, We020, WEA 01, WEA 02 38,6 40,6 nein

IP 22b WR Hs. GM 38
We019, We020, WEA 01, WEA 02,
Wv007, Wv008, Wv012 - Wv023

36,3 38,3 ja
 

 
Wie obiger Tabelle entnommen werden kann, würden die Immissionspunkte IP 01, IP 02, IP 05, IP 06 und  
IP 22b WR Hs. GM zzgl. eines 2-dB(A)-Aufschlags für Reflexionen eine Richtwertüberschreitung erfahren und 
werden somit auf den nachfolgenden Seiten detailliert im Hinblick auf Reflexionen betrachtet. 
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IP 01 (Sieveringen, Soester Straße 2) 
 
Die nachfolgenden Grafiken zeigen den Immissionspunkt IP 01 (Sieveringen, Soester Straße 2) auf der EMD 
Open Street Map bzw. auf einem Luftbild. Die Schallstrahlen der neu geplanten E-138 EP3 E3 sind in Rot 
dargestellt. Da sich keine der Vorbelastungsanlagen im erweiterten Einwirkbereich dieses Immissionspunktes 
befindet, haben wir für diese WKA keine Schallstrahlen eingezeichnet. Den lautesten Punkt dieses Gebäudes 
haben wir mit einem grünen Symbol markiert.  
 

 
Auszug EMD Open Street Map IP 01 „Sieveringen, Soester Str. 2“ m. Schallstrahlen u. lautestem Punkt 

 
Bei dem Immissionspunkt IP 01 handelt es sich um ein Wohngebäude im Außenbereich. Der Richtwert für 
diesen Immissionspunkt wurde mit 45 dB(A) angesetzt.  
 
Bei diesem Immissionspunkt handelt es sich um ein Wohnhaus in rechteckiger Bauweise mit geraden Fassa-
denfronten nordwestliche und südöstliche Richtung. Die Südwest- und die Nordostfassade weisen kleine Vor-
sprünge und Winkel auf. Der berechnete lauteste Punkt ist die nördliche Ecke des Wohngebäudes (siehe grü-
nes Symbol auf der oberen Grafik).  
 
Wie obigem Kartenausschnitt sowie dem nachfolgenden Luftbild entnommen werden kann, treffen die Schall-
strahlen der neu geplanten Windenergieanlagen so auf die gerade Nordwestfassade, dass sie gemäß dem 
Prinzip „Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel“ in den freien Raum abgestrahlt werden und somit keine Reflexio-
nen am Wohngebäude verursachen können.  
 

 
Luftbild IP 01 „Sieveringen, Soester Str. 2“ m. Schallstrahlen u. lautestem Punkt  

 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass an diesem Immissionspunkt keine richtwertüberschreiten-
de Erhöhung des Beurteilungspegels durch Reflexionen zu erwarten ist.  
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IP 02 (Sieveringen, Soester Straße 4) 
 
Die nachfolgenden Grafiken zeigen den Immissionspunkt IP 02 (Sieveringen, Soester Straße 4) auf der EMD 
Open Street Map bzw. auf einem Luftbild. Die Schallstrahlen der neu geplanten E-138 EP3 E3 sind in Rot 
dargestellt. Da sich keine der Vorbelastungsanlagen im erweiterten Einwirkbereich dieses Immissionspunktes 
befindet, haben wir für diese WKA keine Schallstrahlen eingezeichnet. Den lautesten Punkt dieses Gebäudes 
haben wir mit einem grünen Symbol markiert.  
 

 
Auszug EMD Open Street Map IP 02 „Sieveringen, Soester Str. 4“ m. Schallstrahlen u. lautestem Punkt 

 
Bei dem Immissionspunkt IP 02 handelt es sich um ein Wohngebäude im Außenbereich. Der Richtwert für 
diesen Immissionspunkt wurde mit 45 dB(A) angesetzt.  
 
Bei diesem Immissionspunkt handelt es sich um ein Wohnhaus in Winkelbauweise mit weitestgehend geraden 
Fassadenfronten. Der berechnete lauteste Punkt ist die nördliche Ecke des Wohngebäudes (siehe grünes 
Symbol auf der oberen Grafik).  
 
Wie obigem Kartenausschnitt sowie dem nachfolgenden Luftbild entnommen werden kann, können die Schall-
strahlen der neu geplanten Windenergieanlagen so in den Winkel des Wohngebäudes treffen, dass sie ent-
weder am Nordflügel oder am Westflügel Reflexionen verursachen könnten.  
 
Dadurch, dass es sich bei diesem Immissionspunkt allerdings um ein relativ großes Gebäude handelt und der 
Abstand zwischen den beiden Gebäudeflügeln somit ebenfalls recht hoch ist, würden die reflektierten Schall-
strahlen aufgrund ihres Einfallswinkels eher gegen den Boden denn auf die jeweils gegenüberliegende Fassa-
de treffen.  
 
Sofern reflektierte Schallstrahlen auf den Westflügel treffen sollten, würden diese nicht den lautesten, berech-
neten Punkt treffen und somit bis hin zum lautesten Punkt am Nordflügel noch einmal deutlich abgeschirmt 
werden.  
 
Wie auf dem Luftbild zu erkennen ist, ist dem Westflügel in nordwestlicher Richtung zudem noch ein Garagen-
gebäude vorgebaut, welches die Schallstrahlen der geplanten Anlagen vor dem Auftreffen auf das Wohnge-
bäude zusätzlich abschirmt. Somit würden sich die Teilpegel, die Reflexionen verursachen könnten, nochmals 
vermindern.  
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Luftbild IP 02 „Sieveringen, Soester Str. 4“ m. Schallstrahlen u. lautestem Punkt 

 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine richtwertüberschreitende Erhöhung des 
Beurteilungspegels durch Reflexionen an diesem Immissonspunkt nicht zu erwarten ist.  
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IP 05 (Ostönnen, Höhberg 17) 
 
Die nachfolgenden Grafiken zeigen den Immissionspunkt IP 05 (Ostönnen, Höhberg 17) auf der EMD Open 
Street Map bzw. auf einem Luftbild. Die Schallstrahlen der neu geplanten E-138 EP3 E3 sind in Rot darge-
stellt, die Schallstrahlen der Vorbelastungsanlagen, die sich im erweiterten Einwirkbereich dieses Immissions-
punktes befinden, in Blau. Den lautesten Punkt dieses Gebäudes haben wir mit einem grünen Symbol mar-
kiert.  
 

 
Auszug EMD Open Street Map IP 05 „Ostönnen, Höhberg 17“ m. Schallstrahlen u. lautestem Punkt 

 
Bei dem Immissionspunkt IP 05 handelt es sich um ein Wohngebäude im Außenbereich. Der Richtwert für 
diesen Immissionspunkt wurde mit 45 dB(A) angesetzt.  
 
Bei dem Immissionspunkt handelt es sich um ein rechteckiges Wohnhaus mit geraden Fassadenfronten in alle 
Richtungen. In westlicher Richtung ist dem Wohngebäude ein weiterer Gebäudeteil angebaut. Der berechnete 
lauteste Punkt ist die nordöstliche Ecke des Wohngebäudes (siehe grünes Symbol auf der oberen Grafik).  
 
Wie obigem Kartenausschnitt sowie dem nachfolgenden Luftbild entnommen werden kann, können die Schall-
strahlen der neu geplanten Windenergieanlagen sowie auch der Vorbelastungsanlagen an keiner Stelle so auf 
das Wohngebäude auftreffen, dass sich Reflexionen ausbilden könnten. Die Schallstrahlen werden gemäß 
dem Prinzip „Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel“ in den freien Raum abgestrahlt.  
 
An den südlich/südöstlich gelegenen Nebengebäuden könnten die Schalstrahlen der neu geplanten Anlagen 
zwar reflektieren, durch den großen Abstand der Gebäude zueinander würden die reflektierten Schallstrahlen 
allerdings vor Auftreffen auf das Wohngebäude gegen den Boden reflektiert.  
 
Lediglich an dem südwestlich gelegenen Nebengebäude könnte der nordnordöstliche Schallstrahl der Vorbe-
lastung möglicherweise so auftreffen, dass Reflexionen entstehen und auf das Wohngebäude treffen könnten. 
Allerdings würden die reflektierten Schallstrahlen auf die dem lautesten Punkt abgewandte Seite des Immissi-
onspunktes treffen, so dass sich durch die Abschirmung des Gebäudes selbst bis hin zum lautesten Punkt 
noch einmal eine deutliche Beurteilungspegelminderung ergeben würde.  
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Zudem ist für diesen Immissionspunkt festzuhalten, dass die Schallstrahlen der beiden Vorbelastungsanlagen 
durch den angebauten Gebäudeteil vor Auftreffen auf das Wohngebäude ebenfalls bereits deutlich abge-
schirmt werden, so dass der Beurteilungspegel entsprechend noch einmal sinkt.  
 

 
Luftbild IP 05 „Ostönnen, Höhberg 17“ m. Schallstrahlen u. lautestem Punkt 

 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine richtwertüberschreitende Erhöhung des 
Beurteilungspegels durch Reflexionen an diesem Immissonspunkt nicht zu erwarten ist.  
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IP 06 (Ostönnen, Höhberg 21) 
 
Die nachfolgenden Grafiken zeigen den Immissionspunkt IP 06 (Ostönnen, Höhberg 21) auf der EMD Open 
Street Map bzw. auf einem Luftbild. Die Schallstrahlen der neu geplanten E-138 EP3 E3 sind in Rot darge-
stellt, die Schallstrahlen der Vorbelastungsanlagen, die sich im erweiterten Einwirkbereich dieses Immissions-
punktes befinden, in Blau. Den lautesten Punkt dieses Gebäudes haben wir mit einem grünen Symbol mar-
kiert.  
 

 
Auszug EMD Open Street Map IP 06 „Ostönnen, Höhberg 21“ m. Schallstrahlen u. lautestem Punkt 

 
Bei dem Immissionspunkt IP 06 handelt es sich um ein Wohngebäude im Außenbereich. Der Richtwert für 
diesen Immissionspunkt wurde mit 45 dB(A) angesetzt.  
 
Bei diesem Immissionspunkt handelt es sich um ein rechteckiges Wohnhaus mit geraden Fassadenfronten in 
alle Richtungen. In nordwestlicher und westlicher Richtung sind dem Wohngebäude weitere massive Neben-
gebäude angebaut, nordöstlich vom Immissionspunkt befindet sich ein weiteres Nebengebäude. Der berech-
nete lauteste Punkt ist die östliche Ecke des Wohngebäudes (siehe grünes Symbol auf der oberen Grafik).  
 
Wie obigem Kartenausschnitt sowie dem nachfolgenden Luftbild entnommen werden kann, können die Schall-
strahlen der neu geplanten Windenergieanlagen an keiner Stelle so auf das Wohngebäude oder auf eines der 
Nebengebäude auftreffen, dass sich Reflexionen ausbilden könnten. Die Schallstrahlen werden gemäß dem 
Prinzip „Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel“ von den Fassadenfronten des Wohngebäudes oder der Neben-
gebäude in den freien Raum abgestrahlt.  
 
Der Schallstrahl der nordwestlich gelegenen (unteren) Vorbelastungsanlage kann ebenfalls an keiner Stelle so 
auftreffen, dass er Reflexionen verursachen könnte.  
 
Lediglich der Schallstrahl der nordnordöstlich gelegenen Vorbelastungsanlage könnte möglicherweise so auf 
die südwestliche Gebäudeecke des östlich gelegenen Nebengebäudes auftreffen, dass die reflektierten 
Schallstrahlen auf das Wohngebäude treffen könnten. Aufgrund des spitzen Einfallswinkels würden die reflek-
tierten Schallstrahlen aber eher auf das angebaute Nebengebäude treffen und keinesfalls auf den lautesten 
Punkt des Wohngebäudes.  
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Luftbild IP 06 „Ostönnen, Höhberg 21“ m. Schallstrahlen u. lautestem Punkt 

 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine richtwertüberschreitende Erhöhung des 
Beurteilungspegels durch Reflexionen an diesem Immissonspunkt nicht zu erwarten ist.  
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IP 22b WR Hs. GM (Westönnen, Am Börn 16) 
 
Die nachfolgenden Grafiken zeigen den Immissionspunkt IP 22b WR Hs. GM (Westönnen, Am Börn 16) auf 
der EMD Open Street Map bzw. auf einem Luftbild. Die Schallstrahlen der neu geplanten E-138 EP3 E3 sind 
in Rot dargestellt, die Schallstrahlen der nächstgelegenen Vorbelastungsanlagen in Blau. Den lautesten Punkt 
dieses Gebäudes haben wir mit einem pinkfarbenen Symbol markiert.  
 

 
Auszug EMD Open Street Map IP 22b WR Hs. GM „Westönnen, Am Börn 16“ m. Schallstrahlen u. lautestem Punkt 

 
Bei dem Immissionspunkt IP 22b WR Hs. GM handelt es sich um ein Wohngebäude in 2. Reihe eines reinen 
Wohngebietes gem. B-Plan Nr. 4 der Stadt Werl, Ortsteil Westönnen. Der Richtwert für diesen Immissions-
punkt wurde gem. TA-Lärm „Gemengelage“ mit 38 dB(A) angesetzt.  
 
Bei diesem Immissionspunkt handelt es sich um ein rechteckiges Wohnhaus mit geraden Fassadenfronten in 
westlicher, nördlicher und östlicher Richtung. Die Südfassade weist einen kleinen Erker auf. An der südwestli-
chen Ecke des Wohngebäudes befindet sich ein Garagengebäude. Der berechnete lauteste Punkt ist die 
nordöstliche Ecke des Wohngebäudes (siehe pinkfarbenes Symbol auf der oberen Grafik).  
 
Wie obigem Kartenausschnitt sowie dem nachfolgenden Luftbild entnommen werden kann, können die Schall-
strahlen der Vorbelastungsanlagen aus nordöstlicher Richtung an keiner Stelle so auf das Wohngebäude oder 
auf eines der Nebengebäude auftreffen, dass sich Reflexionen ausbilden könnten. Die Schallstrahlen werden 
gemäß dem Prinzip „Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel“ von den Fassadenfronten den freien Raum abge-
strahlt.  
 
Die Schallstrahlen der neu geplanten Anlagen sowie der beiden südlich gelegenen Vorbelastungsanlagen 
könnten gegebenenfalls so auf die Ostfassade des Garagengebäudes treffen, dass sie auf das Wohnhaus 
reflektieren könnten. Allerdings ist die Garage maximal 2,5 Meter hoch und die Schallstrahlen kommen aus 
einer Höhe von 165 bzw. 110 Metern Höhe, so dass eventuelle Reflexionen eher gegen den Boden denn ge-
gen das Wohngebäude treffen würden.  
 
Weiherhin ist festzuhalten, dass diese Reflexionen auf die dem lautesten Punkt abgewandte Gebäudeseite 
treffen würden. Somit würden sich durch Abschirmungseffekte noch einmal deutliche Beurteilungspegelminde-
rungen bis hin zum lautesten Punkt ergeben.  



  

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      66 von 76 

 
 
 
Ebenso würden Reflexionen, die möglicherweise durch die Schallstrahlen der neu geplanten und der südsüd-
östlichen (rechten) Vorbelastungsanlage an dem kleinen Erker entstehen könnten, nicht auf den lautesten 
Punkt treffen.  
 
Zusammenfassend kann zudem festgehalten werden, dass von insgesamt 18 Teilpegeln, die auf den Immissi-
onspunkt einwirken, lediglich 4 Teilpegel unter Umständen Reflexionen verursachen könnten. Da der Beurtei-
lungspegel des IP 22b WR Hs. GM mit 36,3 dB(A) um 1,7 dB(A) unter dem angesetzten Gemengelagericht-
wert von 38 dB(A) liegt, kann ausgeschlossen werden, dass die Reflexionen von nur 4 Teilpegeln eine Über-
schreitung des Richtwertes bewirken würden.  
 
Insbesondere zu berücksichtigen ist an diesem Immissionspunkt zudem, dass er sich inmitten einer Wohn-
siedlung befindet. Sowohl in Richtung der neuen, als auch in Richtung der genehmigten Windkraftanlagen 
sind dem Wohnhaus diverse Gebäude vorgelagert, die eine deutlich abschirmende Wirkung entfalten.  
 
Tendenziell ist in Siedlungsbereichen bei Wohnhäusern in zweiter oder noch weiter hinten liegenden Reihen 
festzuhalten, dass, resultierend aus Erfahrungen mit Berechnungen mit der Schallsoftware Cadna/A, die Ab-
schirmungsanteile der umliegenden Häuser regelmäßig größer sind als die Anteile, die durch Reflexionen zu 
Erhöhungen führen würden. 
 

 
Luftbild IP 22b WR Hs. GM „Westönnen, Am Börn 16“ m. Schallstrahlen u. lautestem Punkt 

 
Anhand der vorangegangenen Erläuterungen kann festgehalten werden, dass eine richtwertüberschreitende 
Erhöhung des Beurteilungspegels durch Reflexionen an diesem Immissonspunkt nicht zu erwarten ist.  
 



  

reko GmbH & Co. KG Sander Bruch Str. 10 33106 Paderborn      67 von 76 

 
Vergleichswerte Le,max,Oktav 
 
Im Hinblick auf eine spätere Abnahmemessung haben wir in Anlehnung an das Schreiben „Festlegung von 
Abnahmebedingungen für Windenergieanlagen und für andere technische Schallquellen“ des LANUV NRW 
vom 13.02.2018 sowie an das Papier zur Dienstbesprechung des LANUV NRW „Einführung der neuen LAI-
Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen – Beantwortung von Zweifelsfragen“ vom 
02.02.2018 das maximal zulässige Spektrum zum Nachweis der Nichtüberschreitung der Schallemission der 
geplanten WEA ermittelt. 
 
Im Schreiben „Festlegung von Abnahmebedingungen“ hat das LANUV NRW folgende Formulierung erarbeitet:  
 
„Wird eine emissionsseitige Abnahmemessung gefordert, ist im Anschluss mit den Ergebnissen der Abnah-
memessung mit den ermittelten Oktav-Schallleistungspegeln eine erneute Schallausbreitungsrechnung durch-
zuführen. Bei dieser Neuberechnung ist weder die Messunsicherheit, noch die Unsicherheit des Prognosemo-
dells zu berücksichtigen. Dabei ist der Vergleich mit den Ergebnissen einer Ausbreitungsrechnung unter An-
satz von Le,max durchzuführen. Die auf Basis des gemessenen Emissionsspektrums berechneten  
A-bewerteten Immissionspegel dürfen die auf Basis des in der Prognose angesetzten Emissionsspektrums 
berechneten A-bewerteten Immissionspegel nicht überschreiten. Die Emission darf keine relevante Tonhaltig-
keit aufweisen. 
 
Sofern das gemessene Spektrum in allen Oktaven die entsprechenden Werte des Le, max,-Spektrums nicht 
überschreitet, kann auf die Ausbreitungsberechnung verzichtet werden.““ 
 
Das maximal zulässige Spektrum Le, max, Okt haben wir gemäß o. g. Papier zur Dienstbesprechung des LANUV 
NRW wie folgt ermittelt:  
 

Le, max, Okt : LW, Okt +1,28 * 22
PR    

 
Dabei entspricht LW, Okt dem Mittelwert aus mehreren Einzelmessungen, oder, falls eine Planung auf nur einem 
Messbericht beruht, dem in dem entsprechenden Messbericht dokumentierten Spektrum oder, bei nicht ver-
messenen Anlagen, dem vom Hersteller angegebenen Spektrum.  
 
Lo, Okt stellen das Maß für die Auswirkungen des genehmigungskonformen Betriebs inklusive aller erforderli-
chen Zuschläge zur Berücksichtigung von Unsicherheiten dar und dürfen nicht überschritten werden. Sie gel-
ten somit auch als Vorbelastung für nachfolgende Anlagen. 
 
Anhand obiger Erläuterungen haben wir für die E-138 EP3 E3 im Betriebsmode NR Is eine Unsicherheit von 
1,7 dB(A) und somit folgendes Le, max, Okt Spektrum ermittelt: 
 
f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

LW, Okt [dB(A)] 85,3 91,5 95,6 99,0 100,8 97,3 88,7
berücksichtigte
Unsicherheiten

σR = 0,5 dB σP = 1,2 dB σProg = 1,0 dB

Le, max , Okt [dB(A)] 87,0 93,2 97,3 100,7 102,5 99,0 90,4

Lo, Okt [dB(A)] 87,4 93,6 97,7 101,1 102,9 99,4 90,8  
Oktavspektrum Enercon E-138 EP3 E3 NR Is (Le, max, Oktav) 
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Abschlussbetrachtung 
 
Im Auftrag der Menze Wind GbR aus Ense wurde der Standort auf den Flächen der Gemeinde Ense, in der 
Gemarkung Sieveringen, in Nordrhein-Westfalen für 2 ENERCON-Anlagen vom Typ E-138 EP3 E3 mit einer 
Nabenhöhe von 110,2 m schalltechnisch untersucht. 
 
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW hat per Erlass 
am 29.11.2017 gefordert, die LAI-Hinweise mit Stand 30.06.2016 anzuwenden. Kernstück in den LAI-
Hinweisen ist die Verwendung des so genannten „Interimsverfahrens“ welches den Wegfall der Bodendämp-
fung, sowie den Wegfall der meteorologischen Dämpfung Cmet, sowie die Berücksichtigung von frequenzse-
lektiven Schalleingangsdaten vorsieht. Diese Vorgaben sind in dieser Prognose berücksichtigt worden. 
 
Bei diesem Vorhaben handelt es sich um ein Repowering-Vorhaben. Im Zuge der Genehmigung und Errich-
tung der neu geplanten Windkraftanlagen sollen die unmittelbar an den geplanten Standorten bestehenden 
Windkraftanlagen vom Typ Enercon E-70 E4 auf 99 m Nabenhöhe mit den Bezeichnungen „En042“ und 
„En043“ zurückgebaut werden.  
 
Die neu geplanten Windkraftanlagen vom Typ ENERCON E-138 EP3 E3 werden gemäß Herstellerdatenblatt 
Nr. D02438346_3.0 im Betriebsmodus NR Is frequenzselektiv zzgl. eines verringerten Aufschlags für den obe-
ren Vertrauensbereich gemäß LAI-Hinweisen von 2,1 dB(A) berücksichtigt. Diese Verringerung des oberen 
Vertrauensbereichs ergibt sich, da die neuen LAI-Hinweise die Prognoseunsicherheit von 1,5 dB(A) auf 1,0 
dB(A) gesenkt haben. 
 
Zusätzlich werden in dieser Prognose weitere Windkraftanlagen sowie diverse gewerbliche und landwirtschaft-
liche Betriebe in der Umgebung des Standortes als Vorbelastung berücksichtigt bzw. daraufhin untersucht, ob 
sie berücksichtigt werden müssen. 
 
Bei der vorliegenden Schallimmissionsprognose ist bei einer Windgeschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Höhe, 
bzw. bei 95 % der Nennleistung am maßgeblichen Immissionspunkt (Richtwert in Klammern) im Einwirkbe-
reich der neuen Anlagen: 
 

- IP 05 „Ostönnen, Höhberg 17“ (45,0 dB(A)) ein Beurteilungspegel von 46,0 dB(A) 
- IP 11a (W) Hs. „Mawicke, Lauraweg 14“ (40,0 dB(A)) ein Beurteilungspegel von 40,1 dB(A) 
- IP 22b WR Hs. GM „Westönnen, Am Börn 16“ (38 dB(A)) ein Beurteilungspegel von 37,3 dB(A) 

 
bei einer Aufpunkthöhe von 5 m zu erwarten. 
 
Die oben genannten Ergebnisse sowie auch alle anderen gelten aufgrund der Tatsache, dass gemäß TA-
Lärm, Punkt 3.2.1 Abs.3, eine bis zu 1 dB(A) Überschreitung des Richtwertes zulässig ist, dass der Windener-
gieerlass NRW ausdrücklich Rundungen zulässt und zum Teil unter Berücksichtigung der TA-Lärm 6.7 „Ge-
mengelage“, als eingehalten. 
 
Die TA-Lärm führt unter 3.2.1. Abs 3 aus; 
 
„Unbeschadet der Regelung in Absatz 2 soll für die zu beurteilende Anlage die Genehmigung wegen einer 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt 
werden, wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. Dies 
kann auch durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag der beteiligten Anlagenbetreiber mit der Überwachungs-
behörde erreicht werden.“ 
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Üblicherweise sollen, aus Gründen der nicht vorhandenen Genauigkeit bei der Schallausbreitung im Freien, 
gemäß Auslegung der TA-Lärm Beurteilungspegel ganzzahlig angegeben werden. 
 
Alle Angaben beziehen sich auf die Nachtstunden von 22:00 Uhr – 6:00 Uhr. 
 
Da die Tagrichtwerte 15 dB(A) höher liegen als die Nachrichtwerte, die Erhöhung des Schallleistungspegels 
der beiden geplanten E-138 EP3 E3 im Volllastbetrieb aber nur 1 dB(A) beträgt, wird auf eine separate Unter-
suchung des Tagbetriebs verzichtet. 
 
Folgt man den vorangegangen beschriebenen Ansätzen und Ausführungen, so bestehen gegen die Errichtung 
der geplanten Windenergieanlagen, im Falle einer Beurteilung nach der TA-Lärm unter Berücksichtigung der 
neuen LAI-Hinweise mit Stand 30.06.2016, unter folgenden Voraussetzungen keine Bedenken: 
 

- Die für die Untersuchung zugrunde gelegten Schallleistungspegel der  
  Windenergieanlagen werden eingehalten, 

 
- die für die Berechnung verwendeten Nabenhöhen werden nicht erhöht, 

 
- der Standort der Windenergieanlagen wird nicht verändert und 

 
- es werden keine bauplanungstechnisch relevanten auffälligen Einzeltöne oder 
   impulsartige Geräusche von der Anlage abgestrahlt. 

 
Der ausführenden Firma dieser Untersuchung sind keine weiteren Vorbelastungen am Standort, die nach dem 
BImSchG bzw. nach der TA-Lärm relevant sein könnten, bekannt.  
 
Falls der prüfenden Behörde doch noch weitere Vorbelastungen bekannt sein sollten, müssten die Vorbelas-
tungen mit den anzusetzenden Pegeln übermittelt werden und in die Betrachtung mit einbezogen werden. 
 
Eine Veränderung der Basisdaten führt zwangsläufig zu einer Veränderung der Schallsituation und die hier 
abgebildeten Ergebnisse treffen nicht mehr zu und würden eine neue Berechnung erforderlich machen. 
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